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Bundesamt für Sport BASPO
Jugend+Sport

Gesetzliche Grundlagen

• Verordnung über die Förderung von Turnen und Sport SR 
415.01

• Verordnung des VBS über Jugend+Sport SR 415.31
• Weisungen und Wegleitungen des BASPO

Rail Check

Der Rail Check berechtigt den Inhaber oder die Inhaberin, 
bei den im amtlichen Kursbuch aufgeführten öffentlichen 
Transportunternehmungen Fahrkarten zweiter Klasse zum 
halben Fahrpreis zu beziehen (mit Halbpreisabonnement wird 
ein Viertel der Kosten übernommen). Für die Kurse von J+S 
Magglingen werden Rail Checks für eine Gratisfahrt abge-
geben.
Der Rail Check besteht aus einem adressierten Begleitbrief 
und einem heraustrennbaren Gutschein; sie sind nur gültig 
sind mit dem Stempel der Abgabestelle (EHSM Magglingen 
oder kantonale Amtstelle für Jugend+Sport).
Die Organisatoren von Kaderbildungsangeboten bestellen die 
Rail Checks direkt bei J+S Magglingen. Berechtigte Personen 
erhalten sie anschliessend vom Organisator des Angebots.
Die Rail Checks müssen den Benutzern ausgefüllt abgegeben 
werden, da sie nur vollständig ausgefüllt gültig sind. Der 
Begleitbrief enthält den Namen und die Adresse des Berech-
tigten. Auf dem Gutschein müssen Name und Vorname sowie 
Wohnort und Kursort eingetragen werden. Als Verfalldatum 
ist das Enddatum des Kaderbildungsangebots einzutragen.
Die Rail Checks können auf eine oder mehrere Personen oder 
eine Gruppe lauten.Die Rail Checks müssen vor dem Antritt 
der Reise bei einem Bahnhof bzw. einer konzessionierten 
Verkaufstelle eingelöst werden. 

Benützungsberechtigung 

Personen und Anlässe
Benützungsberechtigt sind Teilnehmende und Kursleitung 
von Kaderaus- und -weiterbildungsangeboten von J+S Magg-
lingen, der kantonalen Amtsstellen für Jugend+Sport und der 
Verbände. Pro Kursteil wird ein Rail Check abgegeben.
Keine Berechtigung besteht für die Teilnehmenden und Kurs-
leitungen der Aus- und Fortbildungskurse der Jugendver-
bände sowie der Fortbildungsmodule des SVSS.
Bewilligte Strecken
Die Rail Checks dürfen nur für die An- bzw. Rückreise vom 
Wohnort zum Kursort verwendet werden. Dabei ist die kürzeste 
Verbindung bzw. die gebräuchlichste Strecke zu wählen.
Während der Dauer eines Kurses dürfen sie nur bei Verle-
gung des Kursortes benützt werden. In diesem Falle ist ein 
Kollektivbillett zu verwenden.
Für tägliche Reisen vom Kursort aus dürfen Rail Checks nicht 
verwendet werden.
Fahrkarten
Gewöhnliche und Einheimischenbillette sowie Kollektivbil-
lette, auch für Rundreisen.
Jugendausbildung
Für Angebote im Bereich der Jugendausbildung dürfen keine 
Rail Checks abgegeben werden.

Rückerstattung

Ohne Rail Check gelöste Fahrkarten werden weder von der 
Ausgabestation oder von den SBB noch von der kantonalen 
Amtsstelle für J+S oder von J+S Magglingen zurückvergütet.
Rückerstattungsgesuche für nicht oder nur teilweise benutzte 
Fahrkarten müssen an J+S Magglingen gerichtet werden.
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